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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 14.10.2021 
Der Bürgermeister 
Finanzmanagement und Liegenschaften 
Aktenzeichen: 60 21 14 
 

Vorlagen-Nr.  268-2020/2025 
Sachbearbeiter: Britta Baier 

öffentlich 
 
Beratungsweg 

Haupt- und Finanzausschuss 02.11.2021  
Rat der Gemeinde Niederkrüchten 09.11.2021  
 

 

Erlass der Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über die Einstufung der Verkehrsanla-
ge Gartenstraße 
 
Sachverhalt: 
Die Gemeinde hat den Auftrag zum Ausbau der Verkehrsanlage Gartenstraße erteilt. Der Aus-

bau wird im Jahr 2022 erfolgen. Entsprechend dem Beschluss des Rates vom 16. März 2021 

erhält die Anlage einen Ausbau in Pflasterbauweise mit Separation zwischen Fahrbahn und 

Gehweg einschließlich Straßenbegleitgrün, Straßenentwässerung mit beidseitiger Rinne, Stra-

ßenbeleuchtung sowie Parkflächen. 

Bei dem Ausbau der Verkehrsanlage handelt es sich um eine beitragsfähige Maßnahme nach § 

8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen. Die Abrechnung der 

Maßnahme erfolgt aufgrund der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 des Kom-

munalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) für straßenbauliche Maßnah-

men in der Gemeinde Niederkrüchten vom 02. Juni 2017. 

Gemäß § 3 der Straßenausbaubeitragssatzung sind die Anliegeranteile für die einzelnen Teilein-

richtungen nach Straßenarten festgelegt; die Einordnung einer Straße erfolgt durch eine geson-

derte Satzung. 

Entsprechend der Definition des § 3 Absatz 5 der Straßenausbaubeitragssatzung sind Anlieger-

straßen Straßen, die nach ihrer Verkehrsfunktion überwiegend der Erschließung der angren-

zenden oder durch private Zuwegung mit ihnen verbundenen Grundstücke dienen, während 

danach zu den Haupterschließungsstraßen diejenigen Straßen zählen, die der Erschließung 
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von Grundstücken und gleichzeitig dem Verkehr innerhalb von Baugebieten oder innerhalb von 

im Zusammenhang bebauten Ortsteilen dienen, soweit sie nicht Hauptverkehrsstraßen sind. 

Nach dieser Definition ist die Gartenstraße als Haupterschließungsstraße einzustufen. Die Gar-

tenstraße dient der Erschließung der angrenzenden Grundstücke sowie aufgrund der abzwei-

genden Straßen dem Verkehr innerhalb des Baugebietes. Zudem richtet sich die Einordnung 

ausschlaggebend nach der dieser Straße von der Gemeinde zugeordneten entsprechenden 

Funktion. Die Einstufung hat somit die deklaratorische Funktion der Rechtsanwendung. Auf-

grund der gemeindlichen Verkehrsplanung, der Breite und ihres Ausbaus ist die Gartenstraße 

als eine Haupterschließungsstraße anzusehen. 

 

Die Anliegeranteile betragen entsprechend der Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde 

Niederkrüchten bei Haupterschließungsstraßen für die Fahrbahn 50 %, für Gehwege und Park-

flächen 70% und für die Beleuchtung und Oberflächenentwässerung 60%. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über die Einstufung der Verkehrsanlage Gartenstra-

ße wird beschlossen. 

 
 

 

 
Anlage(n): 

1. Satzungsentwurf 

 
 
gez. Wassong

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☒ Nein ☐ 
Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☐ 
PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkonto:                                    / 
Kosten der Maßnahme in Euro  
Folgekosten in Euro  
Erläuterungen:  
Rechtsgrundlage: gesetzliche 

Grundlage ☒ vertragliche 
Verpflichtung ☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☐ 




